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Verkehrsfähigkeitsbewertung 
 
 
 
 

Das Erzeugnis mit der Bezeichnung 
 

Fizziqs Active 
Nahrungsergänzungsmittel 

 

der Firma Fizziqs AG, Bahnhofstrasse 21, Postfach 4824, CH-6304 Zug 
 

enthält die Zutaten 
 

Taurin*, Dextrose, L-Arginin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Creatin, Coffein, L-Ornithin, L-Glutathion, L-Citrullin, Schisandra-Extrakt*, 
Ginseng-Extrakt*, Rhodiola-Extrakt*, Niacinamid, Coenzym Q10, Mango-Papaya-Aroma, Calcium-D-pantothenat, Süßungsmittel 

Sucralose, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, 
Tricalciumphosphat, Folsäure, Biotin, Vitamin B12 und 

 

ist 
 
unter Einhaltung der einschlägigen europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Richtlinie 2002/46/EG 
(Nahrungsergänzungsmittel-Richtlinie), der Verordnungen EG Nr. 178/2002 (Lebensmittel-Basis-Verordnung), Nr. 1924/2006 (Health-
Claims-Verordnung), Nr. 258/97 (Novel-Food-Verordnung) und unter Beachtung der folgenden wichtigen Hinweise  

 
aus sachverständiger stofflicher Sicht 

 
für den Vertrieb als Nahrungsergänzungsmittel (i.S.v. Art. 2a der RL 2002/46/EG) 

in der Europäischen Union grundsätzlich  
verkehrsfähig. 

 
Die oben aufgeführten Zutaten stellen nach gegenwärtiger Kenntnis und aus sachverständiger stofflicher Sicht Lebensmittel bzw. 
Lebensmittelzusatzstoffe im Sinne der Begriffsbestimmungen des Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 dar oder können 
grundsätzlich als solche betrachtet werden.  

Mit * gekennzeichnete Zutaten werden durch die einschlägigen lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht vollständig erfasst, befinden 
sich gegenwärtig in fachlicher und rechtlicher Diskussion und können deshalb nur unter Vorbehalt und unter ständiger Berücksichtigung 
der aktuellen und einschlägigen rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen in einem Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden. 
Die weiteren Entwicklungen sind zu beachten und eine weitergehende, auch juristische Bewertung wird empfohlen.  

Diese Stellungnahme wurde auf der Grundlage der oben aufgeführten Zutatenliste erstellt und ist ausschließlich eine qualitative 
Bewertung der stofflichen Zusammensetzung. Eine Bewertung der eingesetzten Mengen wurde nicht durchgeführt. Eine weitergehende 
Prüfung der Rohstoffe, insbesondere durch Laboruntersuchungen, und von Rohstoffdokumenten wurde nicht vorgenommen. Nationale 
lebensmittelrechtliche Regelungen können die Verkehrsfähigkeit des Erzeugnisses einschränken oder begrenzen. Beim Vertrieb des 
Produktes im In- und Ausland (einschließlich EU-Staaten) sind deshalb rechtliche Anforderungen an weitere bewertungsrelevante und 
nationalstaatliche Regelungen, insbesondere zur Kennzeichnung, zur Produktbeschreibung und auch zur stofflichen Zusammensetzung 
zu beachten. 
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